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    SAFETY-NEWS 
 

SAFETY-Newsletter des Österreichischen Aero-Clubs / FAA     Ausgabe 15/03/2021 
 

Alles was Recht ist: SPL-Lizenz 

RECHTE der FI(S) 
 

Im Rahmen der Aufsichtstätigkeit fiel in letzter Zeit vermehrt auf, dass 
Unklarheiten bezüglich der Rechte von FI(S) bestehen. Wir möchten 
daher alle FI(S) dazu ermuntern, einen Blick in ihre Lizenz zu werfen und 
den aktuellen Berechtigungsumfang zu kontrollieren. Der Umfang der 
Lehrberechtigung und alle Erweiterungen der Fluglehrerrechte werden 
nämlich in die Lizenz eingetragen.  
 

Haben ≠ Dürfen 
Besitzt man eine Berechtigung (z.B. Kunstflug, Startart, Schleppflug), 
bedeutet dies nicht automatisch, sie auch unterrichten zu dürfen.  
 

Was ihr jedenfalls dürft 
Eine Fluglehrerlizenz FI(S) umfasst immer:  
o Ausbildung für den Erwerb des SPL auf Segelflugzeugen (ohne TMG) 
o Erweiterung der Rechte von „nur-TMG-Segelfliegern“ auf 

Segelflugzeuge (ohne TMG) 
o Übungsflüge auf Segelflugzeugen (ohne TMG) 
o Flüge zum Auffrischen bzw. Erneuern der Lizenzrechte für reine 

Segelflugzeuge 
 

So schaut’s aus 
Eine FI(S)-Berechtigung umfasst nicht automatisch:  
o Startarten:  WILA, CALA, AETO, SELA, BULA, GRLA 
o TMG-Erweiterung: TMG 
o Übungsflüge auf TMGs:  mitumfasst von „TMG“  
o Fortgeschrittenen-Kunstflug:  

        auf reinen Segelflugzeugen: AADV  
        auf TMGs: ATMG 

o Basis-Kunstflug mitumfasst von „AADV“ bzw. „ATMG“ 
o Bannerschleppflug BTOW 
o Segelflugzeugschleppflug STOW 
o Wolkenflug CLDS 
o Fluglehrerausbildung FI 
o Flüge zum Auffrischen bzw. Erneuern der oben genannten 

Berechtigungen  
 

Erweiterungen können gemäß SFCL.315* erworben werden.  
 
Beispiele für Einträge in der SPL-Lizenz auf der nächsten Seite. 
 
  

 
 

 

 

 
 

*link zur „SFCL“ (VO(EU)2018/1976) der EASA  
Bitte QR-Code scannen 

 
 

*link zum „Sailplane Rule Book“ der EASA   
Bitte QR-Code scannen 
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Diese(r) Lehrberechtigte darf neben den jedenfalls umfassten 

Lehrrechten auch die Startarten  

F-Schlepp (AETO) und  

Eigenstart (SELA) unterrichten. 

Diese(r) Lehrberechtigte darf neben den jedenfalls umfassten 

Lehrrechten auch die Startarten  

Windenstart (WILA), Kraftwagenstart (CALA),  

F-Schlepp (AETO) und Eigenstart (SELA) unterrichten. 

Außerdem darf auch die Erweiterung der Lizenzrechte auf TMGs 

geschult werden (TMG), es dürfen neue Fluglehrer ausgebildet 

werden (FI), es darf Nachtflug auf TMGs unterrichtet werden 

(NVFR) und Segelflugschlepppiloten ausgebildet  

werden (STOW). 

Diese(r) Lehrberechtigte darf neben den jedenfalls umfassten 

Lehrrechten auch die Startarten  

Windenstart (WILA), Kraftwagenstart (CALA),  

F-Schlepp (AETO) und Eigenstart (SELA) unterrichten. 

Außerdem darf dies(r) Lehrberechtigte auch Kunstflug auf 

Segelflugzeugen (AADV) unterrichten, dies umfasst sowohl Basis- 

als auch Fortgeschrittenenkunstflug.  

Diese(r) Lehrberechtigte darf neben den jedenfalls umfassten 

Lehrrechten auch Folgendes unterrichten: die Startarten 

Windenstart (WILA), Kraftwagenstart (CALA),  

F-Schlepp (AETO) und Eigenstart (SELA), 

Basis- und Fortgeschrittenen-Kunstflug sowohl auf 

Segelflugzeugen (AADV) als auch auf TMGs (ATMG), Erweiterung 

der Lizenzrechte auf TMGs (TMG), darf Fluglehrer ausbilden (FI), 

Bannerschlepppiloten (BTOW) und Segelflugschlepppiloten 

(STOW) ausbilden.  

Wenn es dazu noch Fragen gibt, einfach eine E-Mail an: faa@aeroclub.at 

Euer Safety-Management der FAA, 
Österreichischer Aero-Club 

mailto:faa@aeroclub.at

